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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Kirchheim am Neckar plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Bachrain II - 
Hinter den Lüssen 3“. Das Baugebiet befindet sich am westlichen Ortsrand der Gemeinde 
Kirchheim a.N. (vgl. Abbildung 1 und 2) und umfasst ca. 2,3 ha. 
 
 

 

Abbildung 1: Grobe Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (rote Linie),Geobasisdaten © 
Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-
bw.de, Az.: 2851.9-1/19) und Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
(www.bkg.bund.de), Topographische Karte 1: 25.000, unmaßstäblich. 

 
Das Landschaftsschutzgebiet „Alter Neckarbogen bei Kirchheim am Neckar, Hofen und Ho-
henstein mit angrenzenden Gebieten“ (Schutzgebiets-Nr.: 1.18.101) wird im Bereich der Flur-
stücke Nr. 2188 und 2189 im Süden des Geltungsbereichs überplant (vgl. Abbildung 3). Die 
Verordnung des Landschaftsschutzgebiets steht der Ausweisung von Bauflächen in diesem 
Bereich entgegen. 



Bestandsbeschreibung  

 
 

 
2 

 

Abbildung 2: Lage des Bebauungsplans „Bahrain II – Hinter den Lüssen 3“ der Gemeinde Kirch-
heim am Neckar (rot gestrichelte Linie) im Verhältnis zum Landschaftsschutzgebiet 
(grüne Fläche) 

 

Nach § 67 Abs. 1 BNatSchG kann ein Antrag auf Befreiung gewährt werden, wenn dies aus 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist oder die Durchführung der 
Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung 
mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Wird dem Antrag auf 
Befreiung statt gegeben ist der Verursacher nach § 15 Abs. 1-6 BNatSchG verpflichtet, unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
 
Die Gemeinde Kirchheim am Neckar hat die Planbar Güthler GmbH mit der Erstellung des 
Fachbeitrags zum Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG beauftragt. 

 

2 Bestandsbeschreibung 

Betroffen sind die Flurstücke Nr. 2188 und 2189. Beide Flurstücke sind durch einen Zaun ge-
trennt, der das östliche Flurstück Nr. 2188 weitestgehend umgibt. Das Flurstück Nr. 2188 be-
herbergt 16 Obstbäume mit durchmischter Alters- und Artzusammensetzung (vgl. Abbildung 
3). Nachpflanzungen erfolgen als Niederstammkultur. Auf dem Flurstück Nr. 2189 stehen 6 
alte Kirschbäume (vgl. Abbildung 4). Bei fast allen Bäumen auf beiden Grundstücken handelt 
es sich um Niederstämme (Kronenansatz bei ca. 80 cm). Nur wenige Bäume haben einen 
Kronenansatz von genau bzw. über 1,40 m. Der Baumbestand ist daher nicht als gesetzlich 
geschützter Obstbaumbestand nach §33a NatSchG einzustufen. 
 
Beide Flächen werden regelmäßig gemäht und weisen typische Arten der Fettwiesen wie Ge-
wöhnlicher Glatthafer (Ahrrenatherum elatius), Vielblütiger Lolch (Lolium multiflorum), Wiesen-
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Storchschnabel (Geranium pratense), Pyrenäen-Stochschnabel (Geranium pyrenaicum), Ar-
tengruppe Wiesen-Labkraut (Galium mollugo agg.), Gundermann (Glechoma hederacea), Ge-
meine Schafgarbe (Achillea millefolium), Zaun-Wicke (Vicia sepium), Löwenzahn (Taraxacum 
sectio ruderalia), Echte Nelkenwurz (Geum urbanum), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), 
Acker-Winde (Convolvulus arvensis), Weiß-Klee (Trifolium repens) auf. Vermutlich auf Grund 
von Mulchmahd ist das Artensprektrum eingeschränkt. Auf Flurstück Nr. 2189 ist die Wiese 
zudem stark mit Efeu durchsetzt.  
 
 

 
 

 

Abbildung 3: Obstbäume auf dem Flurstück Nr. 2188, nördliche Hälfte (links), südliche Hälfte  
(rechts). 

 
 

 
 

Abbildung 4: Obstbäume auf dem Flurstück Nr. 2189, Blick von Süden. 

Im Süden grenzen Obstbaumplantagen, Gärten und teils alte Streuobstbestände aus Halb- 
und Niederstämmen an. (vgl. Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Angrenzende Flächen nach Süden (linkes Bild) und Westen (rechtes Bild). 

 
Im betroffenen Baumbestand wurden drei Habitatbäume kartiert, von denen zwei zum Zeit-
punkt der Untersuchung besiedelt waren. Auf den Grundstücken wurden die Arten Kohl- und 
Blaumeise, Star sowie (potenziell) der Gartenrotschwanz als Brutvögel der Gilde der Höhlen-
brüter erfasst. Als freibrütende Arten wurden zudem (potentielle) Brutplätze der Arten Amsel, 
Buchfink, Dorngrasmücke, Grünfik und Stiglitz nachgewiesen. 

 
Auf den Wiesenflächen wurde zudem die Mauer- und die Zauneidechse nachgewiesen. Auf 
Grund der festgestellten Färbung und Muster der erfassten Mauereidechsen ist davon auszu-
gehen, dass es sich um eine Mischpopulation mit Hybridisierung heimischer und gebietsfrem-
der Linien handelt. Die Habitatqualität ist als mittel bis gut einzustufen unter Berücksichtigung 
der Randlagensituation. Es ist jedoch von einer mittleren Beeinträchtigung der im Gebiet vor-
kommenden Tiere durch die Beschaffenheit des Lebensraums und Störungen auszugehen. 
 
Fledermausarten sind nicht betroffen. 
 
 

3 Schutzgegenstand des Schutzgebietes  

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets „Alter Neckarbogen bei Kirchheim am Neckar, 
Hofen und Hohenstein mit angrenzenden Gebieten“ ist die Erhaltung und Sicherung des ur-
sprünglichen Charakters der durch die Flussgeschichte der alten Neckarschlaufe geprägten 
vielgestaltigen Kulturlandschaft. Diese ehemalige Struktur mitsamt seinem Umlaufberg in sei-
ner ökologisch wertvollen Funktion für die heimische Tier- und Pflanzenwelt sowie für den 
gesamten Naturhaushalt gilt es langfristig zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen. 
Dieses Zeugnis der Landschaftsgeschichte, auch in seiner Eigenschaft für die Naherholung, 
ist vor störenden und beeinträchtigenden Veränderungen zu bewahren. Der ehemals vom 
Neckar durchflossene Talbogen ist vor weiterer Bebauung zu schützen. Die landschaftsbild-
prägenden Nutzungsstrukturen sind aufrechtzuerhalten, insbesondere die Erhaltung der his-
torischen Terrassenweinberge mit ihren Natursteinmauern und Natursteintreppen. Die für das 
Schutzgebiet charakteristischen Obstbaumbestände an den Hanglagen sind als landschaftlich 
und ökologisch wertvolle Landschaftsbestandteile besonders schutzwürdig. (LANDRATSAMT 

LUDWIGSBURG 2003) 
 
Dementsprechend sind dort Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern 
oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch:  
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1. der Naturhaushalt geschädigt,  
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört,  
3. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf 

andere Weise beeinträchtigt oder  
4. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird.  
 
 

4 Vorhaben und Betroffenheit des Landschaftsschutzgebiets 

Der städtebauliche Entwurf für das Baugebiet sieht im Zentrum eine verdichtete Bebauung mit 
drei Mehrfamilienhäusern und 21 Reihenhäuser vor. Zu den Randbereiche hin sind 20 Einfa-
milienhäuser und ein Doppelhaus angeordnet.  

Im Bereich des Landschaftsschutzgebiets sind davon ganz bzw. anteilig vier Grundstücke für 
Einfamilienhäuser bzw. das eine Doppelhaus vorgesehen. Hierdurch ergibt sich eine Staffe-
lung der Baudichte von der Mitte zu den Rändern mit einer aufgelockerten Bauweise im Über-
gang zu den Gärten und Obstbaumwiesen im Süden. Die bestehende Straße wird dabei als 
Erschließungsstraße für die vier Grundstücke genutzt. 

Im Baugebiet sollen so ca. 76 Wohneinheiten entstehen. Bei einer Belegungsdichte von 2,1 
Einwohnern je Wohneinheit und der Gebietsfläche von 2,3 ha ist eine Bruttowohndichte von 
69 Einwohnern je ha möglich. Die Bruttowohndichte lt. dem Regionalplan von mindestens 60 
Einwohnern / ha wird damit mehr als erfüllt. 

 
Durch den Bebauungsplan werden 1.620 m² des Landschaftsschutzgebiets überplant. Auf ei-
ner Fläche von ca. 1.460 m² gehen Garten- und Wiesenflächen mit Obstbaumbestand verloren 
(vgl. Kapitel 2). Dabei entfallen drei Habitatbäume sowie (potentielle) Brutplätze von fünf frei-
brütenden und vier höhlenbrütenden Arten sowie Lebensraum von Mauer- und Zauneidechse. 
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Abbildung 6: Auszug aus dem Bebauungsplan „Bachrain II -Hinter den Lüssen 3" der Gemeinde 
Kirchheim am Neckar, Bereich des LSGs: grün gestrichelte Linie, Planstand 
31.03.2025 Quelle: VERMESSUNGSBÜRO JOACHIM SIGMUND (2025).  

 
 

5 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 

Während des Baus sind verbleibende Gehölze im direkten Nahbereich der Bauarbeiten durch 
geeignete Schutzmaßnahmen, z. B. durch Bauzäune, zu sichern. Gehölze dürfen für die 
Schaffung von Baustelleneinrichtungsflächen nicht entfernt werden. 

Auf den zukünftig vier Grundstücken, die das Landschaftsschutzgebiet betreffen, sind mindes-
tens fünf Einzelbäume zu pflanzen. Vorgegeben sind standortgerechte, heimische mittel- bis 
großkronige Bäume der Pflanzliste 1 des Bebauungsplans mindestens mit der Pflanzqualität 
Stammumfang 18-20 cm. Alternativ ist die Pflanzung von hochstämmigen Obstbäumen zuläs-
sig. Die Bäume sind binnen eines Jahres nach Fertigstellung des Hauptgebäudes zu pflanzen.  
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Der Bebauungsplan macht für die Flächen zudem Vorgaben 

• zur insektenschonenden Außen- und Fassadenbeleuchtung, 

• zur Vermeidung von Vogelkollisionen und zum Schutz von Kleintieren, 

• zur Dachbegrünung und zur Begrünung von nicht überbauten Flächen, 

• zur Verwendung wasserdurchlässige Beläge. 
 

Als Ausgleich für den Verlust von Obstbaumbeständen werden die Neuanlage von Streuobst-
wiesen auf zwei Maßnahmenflächen zugeordnet: 

• Streuobstwiese Flurstück Nr. 2874 (angrenzend an das LSG) 

• Streuobstwiese Flurstück Nr. 1207 (im LSG gelegen) 
 
Um die ökologische Funktion für höhlenbrütende Vogelarten während und nach der Umset-
zung der geplanten Baumaßnahmen zu sichern, ist die Aufhängung von sechs Nisthöhlen für 
die Blaumeise und drei Vogelnisthilfen für den Star im räumlich-funktionalem Zusammenhang 
nötig. Die CEF-Maßnahmen für die höhlenbebrütenden Vogelarten Star und Blaumeise wur-
den bereits umgesetzt. Zudem werden drei Nisthöhlen für die Kohlmeise sowie drei Nischen-
brüterhöhlen für den Gartenrotschwanz installiert. 

Um die Tötung von Eidechsen zu vermeiden, wird eine vorherige Umsetzung bzw. Umsiedlung 
durchgeführt. Für die betroffene Zauneidechsenpopulation ist die Anlage neuer Habitatstruk-
turen auf einer Maßnahmenfläche von ca. 2.400 m² notwendig. Die erforderlichen Gestaltungs-
maßnahmen umfassen die Anlage von Versteckmöglichkeiten und Sonnenplätzen durch acht 
Totholzhaufen sowie größere Steinhaufen mit Tiefbauarbeiten angelegt werden, in welchen 
frostsichere Winterquartiere bestehen. Zudem müssen grabbare Sandstandorte (Erd-/Sand-
linsen) als Eiablageplatz angelegt werden. Randlich der Totholz- und Steinhaufen sind Kraut- 
und Staudensäume zu entwickeln und durch extensive Pflege offen zu halten. Auf den Rest-
flächen hat ebenfalls eine extensive Pflege durch Mahd zu erfolgen und wenn erforderlich die 
Ansaat einer artenreichen, gebietsheimischen Gras-/ Krautflur. Die CEF-Maßnahmen für die 
Zauneidechse wurden bereits umgesetzt 

 
 

6 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Kirchheim am Neckar plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Bachrain II - 
Hinter den Lüssen 3“. Im Baugebiet sollen so ca. 76 Wohneinheiten entstehen. Im Zentrum ist 
eine verdichtete Bebauung mit drei Mehrfamilienhäusern und 21 Reihenhäuser vorgesehen. 
Zu den Randbereiche hin sind Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus angeordnet. Hierdurch 
ergibt sich eine Staffelung der Baudichte von der Mitte zu den Rändern mit einer aufgelocker-
ten Bauweise. 
 
Durch den Bebauungsplan werden 1.620 m² des Landschaftsschutzgebiets „Alter Neckarbo-
gen bei Kirchheim am Neckar, Hofen und Hohenstein mit angrenzenden Gebieten“ (Schutz-
gebiets-Nr.: 1.18.101) überplant. Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets ist die Erhaltung 
und Sicherung des ursprünglichen Charakters der durch die Flussgeschichte der alten Neckar-
schlaufe geprägten vielgestaltigen Kulturlandschaft. Dementsprechend sind dort Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen. 
 
Auf einer Fläche von ca. 1.460 m² gehen Garten- und Wiesenflächen mit Obstbaumbestand 
verloren. Der Baumbestand ist überwiegend nieder- bis mittelstämmig und daher nicht als ge-
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setzlich geschützter Obstbaumbestand nach §33a NatSchG einzustufen. Es entfallen drei Ha-
bitatbäume sowie (potentielle) Brutplätze von fünf freibrütenden und vier höhlenbrütenden Ar-
ten sowie Lebensraum von Mauer- und Zauneidechse. 
 
Im Bereich des Landschaftsschutzgebiets setzt der Bebauungsplan folgende Maßnahmen 
fest: 

• Pflanzung von Einzelbäumen 

• insektenschonenden Außen- und Fassadenbeleuchtung, 

• Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelkollisionen und zum Schutz von Kleintieren, 

• Dachbegrünung und Begrünung von nicht überbauten Flächen, 

• Verwendung wasserdurchlässige Beläge. 
 
Als Ausgleich für den Verlust von Obstbaumbeständen werden die Neuanlage von Streuobst-
wiesen auf zwei Maßnahmenflächen zugeordnet: 

• Streuobstwiese Flurstück Nr. 2874 (angrenzend an das LSG) 

• Streuobstwiese Flurstück Nr. 1207 (im LSG gelegen) 
 
Zudem werden für die betroffenen höhlenbrütenden Arten Nisthöhlen installiert sowie Ersatz-
lebensräume für die Zauneidechse geschaffen. 
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